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Umsatzsteuerbefreiung für Unterrichtsleistungen 

selbstständiger Lehrer an allgemein- und  

berufsbildenden Einrichtungen 

 

Die Klägerin betrieb eine Fahrschule und arbeitete daneben als 
selbstständige Fahrlehrerin für eine anerkannte Weiterbildungs-
einrichtung. Diese führte von der Bundesagentur für Arbeit ge-
förderte Maßnahmen durch, nämlich praktischen Fahrunterricht 
für den Erwerb der Führerscheinklasse B ("Pkw-Führerschein"), 

der Voraussetzung für den Erwerb der Führerscheinklassen C 
und D ist. Die Klägerin erteilte den Teilnehmenden praktischen 
Unterricht Klasse B (Pkw). Vertrags- und Abrechnungsbezie-
hungen bestanden nur zwischen der Klägerin und der Weiterbil-
dungseinrichtung (nicht mit den Schülern). 

Das Finanzamt behandelte die Stunden der Klägerin als umsatz-
steuerpflichtig, das Finanzgericht bestätigte dies. 

 

Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf und 

senkte die Umsatzsteuer für die Jahre 2010-2012 jeweils (Az. V 
R 23/24). Eine direkte zivilrechtliche Beziehung zwischen Lehrer 
und Schüler sei nicht erforderlich. Ausreichend sei, dass die 
Lehrerin persönlich unterrichte und ihre Leistung den Bildungs-
zweck der anerkannten berufsbildenden Einrichtung bewirke 
bzw. eine damit eng verbundene und unerlässliche Dienstleis-
tung darstelle. Die Leistung diene allein der Ausbildung der 
Teilnehmer. Die Weiterbildungseinrichtung habe keinen separa-
ten wirtschaftlichen Vorteil über den Unterrichtszweck hinaus 

erhalten. Im konkreten Fall sei Klasse B integraler Bestandteil 
der beruflichen Qualifizierung für C/D und daher kein Freizeitun-
terricht.  
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Die Weiterbildungseinrichtung, für die die Fahrlehrerin arbeite-
te, habe über die behördliche Bescheinigung gem. § 4 Nr. 21 
Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG verfügt. Diese befreie die un-
mittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichts-
leistungen selbstständiger Lehrer an privaten Schulen und an-
deren allgemein- oder berufsbildenden Einrichtungen von der 
Umsatzsteuer. Daher gelte die Umsatzsteuerbefreiung auch für 
die Fahrlehrerin. 
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